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P r o t o k o l l 
 

über die Sitzung des Ortsrates der Ortschaft Eilvese am Mittwoch, 09.09.2015, 20:00 Uhr, im 
Gemeindehaus Eilvese, Zum Eisenberg 5, 31535 Neustadt a. Rbge. 
 
Anwesend: 
 
Ortsbürgermeister/in 
  
Frau Christina Schlicker  
 
Stellv. Ortsbürgermeister/in 
  
Herr Stefan Neumann  
 
Mitglieder 
  
Frau Ulrike Bitterling-Neumann  
Herr Torsten Dannenberg  
Herr Friedrich Dannenbring  
Herr Heinrich Hoffmeyer  
Frau Ines Honsa  
Frau Marion Pinne  
 
Verwaltungsangehörige 
   
Herr Thomas Meyer Protokoll 
 
 
Sitzungsbeginn: 20:00 Uhr 
Sitzungsende: 21:25 Uhr 
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T a g e s o r d n u n g 
Vorlage Nr. 

 1. Feststellung der ordnungsmäßigen Ladung und der Beschlussfähigkeit  
   
 2. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung am 

15.07.2015 
 

   
 3. Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen 

Kommunalverfassungsgesetzes 
 

   
 4. Spiel- und Bolzflächen der Gruppe B gemäß Spielplatzkonzept: Ergeb-

nisse der Bedarfsprüfung bei anstehenden Investitionen sowie Vor-
schlag zur weiteren Entwicklung der Spiel- und Bolzflächen der Gruppe 
B im Stadtteil Eilvese 

2015/197 

   
 5. Widmung von Straßen und Wegen nach dem Niedersächsischen Stra-

ßenge-setz (NStrG) in Neustadt a. Rbge., Stadtteil Eilvese 
Widmung der Straße Am Mühlenkamp in der Gemarkung Eilvese 

2015/221/1 

   
 5.1. Widmung von Straßen und Wegen nach dem Niedersächsischen Stra-

ßenge-setz (NStrG) in Neustadt a. Rbge., Stadtteil Eilvese 
Widmung der Straße Am Mühlenkamp in der Gemarkung Eilvese 

2015/221 

   
 6. Produktplan der Stadt Neustadt a. Rbge. für das Haushaltsjahr 2016; 

Beteiligung der Ortsräte 
2015/230 

   
 7. Antrag auf Zuschuss für die Anschaffung einer Küche für den Jugend-

treff Eilvese 
 

   
 8. Bekanntgaben  
   
 8.1. Erstellung eines Brachflächen- und Baulückenkatasters 2014/048/1 
   
 9. Anfragen  
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Vorlage Nr. 
 1. Feststellung der ordnungsmäßigen Ladung und der Beschlussfähig-

keit 
 

 
 Frau Ortsbürgermeisterin Schlicker eröffnet die Sitzung, begrüßt die An-

wesenden und stellt die ordnungsmäßige Ladung und die Beschlussfähig-
keit fest. 
Das Ortsratsmitglied Herr Axel Reinhardt fehlt. 
 
In der Folge schlägt sie vor, den Tagesordnungspunkt 8 „Standortsuche 
Feuerwehr“ des öffentlichen Teiles der Ortsratssitzung als Tagesord-
nungspunkt 4 im nicht öffentlichen Teil der Sitzung zu behandeln. Außer-
dem sollen die anwesenden Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Eilvese 
zu diesem Tagesordnungspunkt als Sachverständige gehört werden. Die 
übrigen Tagesordnungspunkte im öffentlichen sowie im nicht öffentlichen 
Teil der Sitzung verschieben sich entsprechend. 
Hiergegen erhebt sich aus den Reihen der Ortsratsmitglieder kein Wider-
spruch. 
 
Diese Änderung sowie die angepasste Nummerierung der Tagesord-
nungspunkte sind in der vorstehenden Tagesordnung bereits berücksich-
tigt. 
 
 

 

 2. Genehmigung des Protokolls über den öffentlichen Teil der Sitzung 
am 15.07.2015 

 

 
   
 Der Ortsrat der Ortschaft Eilvese fasst einstimmig folgenden  

 
Beschluss: 
 
Das Protokoll über den öffentlichen Teil der Sitzung am 15.07.2015 
wird genehmigt. 
 
 

 

 3. Einwohnerfragestunde gemäß § 62 Absatz 1 des Niedersächsischen 
Kommunalverfassungsgesetzes 

 

 
 Die Einwohnerfragestunde wird nicht in Anspruch genommen. 

 
 

 

 4. Spiel- und Bolzflächen der Gruppe B gemäß Spielplatzkonzept: Er-
gebnisse der Bedarfsprüfung bei anstehenden Investitionen sowie 
Vorschlag zur weiteren Entwicklung der Spiel- und Bolzflächen der 
Gruppe B im Stadtteil Eilvese 

2015/197 

 
 Frau Schlicker beschreibt kurz die Historie der Vorlage und hebt die gute 

Frequentierung des Spielplatzes Lerchenweg hervor. 
Ohne weitere Aussprache fasst der Ortsrat der Ortschaft Eilvese folgen-
den  
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Beschluss: 
 
 

 Der Spielplatz Lerchenweg bleibt als einziger öffentlicher Spielplatz in Eil-
vese erhalten. Abgängige Spielgeräte und Ausstattungselemente werden 
schnellstmöglich und bedarfsgerecht ersetzt und bei Bedarf der Spielgerä-
te- und Ausstattungsbestand ergänzt und ausgebaut. 
 
 

 

 5. Widmung von Straßen und Wegen nach dem Niedersächsischen Stra-
ßenge-setz (NStrG) in Neustadt a. Rbge., Stadtteil Eilvese 
Widmung der Straße Am Mühlenkamp in der Gemarkung Eilvese 

2015/221/1 

 
 5.1. Widmung von Straßen und Wegen nach dem Niedersächsischen Stra-

ßenge-setz (NStrG) in Neustadt a. Rbge., Stadtteil Eilvese 
Widmung der Straße Am Mühlenkamp in der Gemarkung Eilvese 

2015/221 

 
 Der Ortsrat der Ortschaft Eilvese fasst einstimmig folgenden empfehlen-

den  
 

 

   
 Beschluss: 

Die im Bebauungsplan 360 „Mühlenkamp“ gelegene Straße „Am Mühlen-
kamp“ in Neustadt a. Rbge., Stadtteil Eilvese, in Ihrer Gesamtheit beste-
hend aus dem Flurstück 78/28, Flur 4, Gemarkung Eilvese, wird gem. § 6 
Abs. 1 des Niedersächsischen Straßengesetzes (NStrG) dem öffentlichen 
Verkehr ohne Einschränkungen als Gemeindestraße gewidmet: 
 
Anfang:  Westliche Grenze des Flurstückes 78/28, Flur 4, Gemar-

kung Eilvese, Einmündung in die Straße „Zum Eisenberg“ 
 
Ende:  Östliche Grenze des Flurstückes 78/28, Flur 4, Gemarkung 

Eilvese, Übergang zum 2. Bauabschnitt des Bebauungs-
plans 360 „Mühlenkamp“ 

 
Länge:  135 Meter 
 

 
 

 

 6. Produktplan der Stadt Neustadt a. Rbge. für das Haushaltsjahr 2016; 
Beteiligung der Ortsräte 

2015/230 

 
 Herr Hoffmeyer erläutert die Vorlage und die für die Ortschaft Eilvese rele-

vanten Inhalte für die Zuhörer.  
Herr Neumann zeigt sich unter Verweis auf die Einbringung des Haushal-
tes 2016 in den Rat der Stadt Neustadt a. Rbge. verwundert darüber, dass 
die Stadt Neustadt a. Rbge. bei Umsetzung der geplanten Investitions-
maßnahmen (u.a. Rathausneubau) bewusst ihre Verschuldung nahezu 
verdoppeln wird. 
In Bezug auf den geplanten Neubau des Rathauses macht Frau Schlicker 
deutlich, dass aktuell in einigen Gebäuden der Stadtverwaltung unzumut-
bare und zum Teil gesundheitsgefährdende Arbeitsbedingungen herr-
schen. Sie vertritt daher die Auffassung, dass der Neubau eines Rathau-
ses notwendig ist. Gleichwohl sieht auch sie hier für die Zukunft insgesamt 
eine finanzielle Gratwanderung für die Stadt Neustadt a. Rbge. 
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Frau Pinne empfindet das durchgeführte Prüfverfahren als einseitig. Sie ist 
der Ansicht, dass mögliche Alternativen zum festgelegten Rathausstandort 
eher schwach geprüft worden und regt daher an, nochmals Alternativen zu 
einem Neubau zu prüfen. 
Herr Neumann ergänzt, dass auch die Möglichkeit der Erweiterung des 
derzeitigen Standortes an der „Nienburger Straße/Memeler Stra-
ße/Königsberger Straße“ geprüft werden sollte. 
Herr Hoffmeyer regt eine Überprüfung der freiwilligen Leistungen der Stadt 
Neustadt a. Rbge. an. Die geplante Verschuldung bewertet er auch prob-
lematisch, hebt aber auch hervor, dass es aufgrund  der günstigen Zinsla-
ge grundsätzlich gerade jetzt sinnvoll sei, Investitionen umzusetzen. 
 
Ansonsten besteht Einigkeit unter den Ortsratsmitgliedern, dass für den 
Bereich der Ortschaft Eilvese die bereits im letzten Jahr zur Vorlage 
2014/230 unter Pkt. 2a) und 2b) vorgeschlagenen Maßnahmen aufge-
nommen werden sollen. 
 
Der Ortsrat der Ortschaft Eilvese fasst anschließend einstimmig folgenden 
empfehlenden  
 

   
 Beschluss: 

 
1. Der Ortsrat der Ortschaft Eilvese nimmt die Ansätze für das Jahr 

2016 zur Kenntnis, soweit der Ortschaftsbereich betroffen ist. 
 
2. Nachstehende Maßnahmen werden vorgeschlagen: 

 
a) Ausbau der Osterfeldstraße in folgendem Bereich: Kreuzung 

Osterfeldstraße und der Straße „Zum Eisenberg“ bis zum Bal-
schenweg 

b) Sanierung des Bürgersteiges der Straße „Am Hestergarten“ im 
gesamten Verlauf 

 
Der/Die Ortsbürgermeister/in wird beauftragt, die Vorschläge gegebenen-
falls in den Gremien des Rates weiter zu begleiten und – sofern notwendig 
– zu begründen. 
 
 

 

 7. Antrag auf Zuschuss für die Anschaffung einer Küche für den Jugend-
treff Eilvese 

 

 
 Der Ortsrat der Ortschaft Eilvese fasst ohne Aussprache einstimmig fol-

genden  
 
Beschluss: 
 
 

 

 Der Ortsrat der Ortschaft Eilvese befürwortet den Antrag des Jugendtreffs 
Eilvese auf Zuschuss für die Anschaffung einer Küche (Anlage 1) gemäß 
der Richtlinie zur Förderung der Jugendarbeit in der Stadt Neustadt a. 
Rbge.  
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 8. Bekanntgaben  
 
 a) Herr Meyer verliest eine Stellungnahme des Fachdienstes Tiefbau 

(Anlage 2) betreffend der Umgestaltung des Vorplatzes der Kirche 
(Anfrage aus der Ortsratssitzung vom 11.03.2015).  
Hierzu merkt Frau Schlicker an, dass der Termin für die Ortsbege-
hung auf den 17.09.2015 um 15.00 Uhr gelegt wurde. 
 

b) Herr Meyer verliest eine Stellungnahme des Fachdienstes Bür-
gerservice (Anlage 3) betreffend der Parksituation am Bahnhof 
(Anfrage aus der Ortsratssitzung vom 15.07.2015). 

 
c) Herr Meyer verliest eine Stellungnahme des Fachdienstes Zentrale 

Dienste (Anlage 4) betreffend der von Herrn Dr. Windmann veröf-
fentlichten Bilanz (Anfrage aus der Ortsratssitzung vom 11.3.2015). 
 

d) Der Ortsrat verständigt sich darauf, dass die nächste Ortsratssit-
zung am 04.11.2015 stattfinden soll. 

 
e) Wegen der Straßenbenennung im Baugebiet Mühlenkamp II 

schlägt der Ortsrat, auch unter Berücksichtigung der Rückmeldun-
gen aus der Bürgerschaft, den Straßennamen  

„Eichengrund“ 
vor. 

 
f) Frau Schlicker teilt mit, dass sie von Herrn Dr. Axel Priebs (Region 

Hannover) eine Anfrage erhalten habe. Er möchte wissen, ob die 
Ortschaft Eilvese bereit sei im Jahr 2016 am „Tag der Parks“ teil-
zunehmen. Dies im Rahmen des Naturparks Steinhuder Meer. Ein 
genauer Termin für die Veranstaltung steht noch nicht fest (Zeit-
raum 15.05.2016 – 15.06.2016). Frau Schlicker wird diesbezüglich 
noch weitere Informationen erhalten. Die Mitglieder des Ortsrates 
stehen der Angelegenheit insgesamt positiv gegenüber. Wegen ei-
ner ggf. möglichen Umsetzung soll der Dorfentwicklungsverein ein-
gebunden werden. 

 
 
 
 

 

 8.1. Erstellung eines Brachflächen- und Baulückenkatasters 2014/048/1 
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 9. Anfragen  
 
 Frau Bitterling-Neumann bittet um Prüfung, ob im Verlauf der Eilveser 

Hauptstr. (L 360) im Kurvenbereich etwa zwischen den Haus-Nr´n 43 und 
49 seitens der zuständigen Behörde Verkehrssicherungsmaßnahmen 
(Tempo 30, Pflastererhöhung („Rubbelstreifen“)) und ggf. die Aufstellung 
eines Verkehrsspiegels auf privatem Grund eingerichtet werden können. 
 

 

 
 
 
 
 
    
Der Bürgermeister  Ortsbürgermeister 
 
Im Auftrag 
 
 
 
(zgl. Protokoll) 
 
 
Neustadt a. Rbge., 01.10.2015 
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